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Norm

AVG §8;

KulturflächenschutzG NÖ 1994 §2 Abs3;

KulturflächenschutzG NÖ 1994 §2;

VwGG §34 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

§ 2 NÖ Kultur;ächenschutzG 1994 dient im Hinblick auf seinen Regelungszweck nicht nur ö=entlichen Interessen,

sondern verscha=t dem Eigentümer und sonstigen Nutzungsberechtigten der benachbarten landwirtschaftlichen

Kultur;äche ein subjektivö=entliches Recht auf die Erteilung von Au;agen zur Verhinderung von

Bewirtschaftungsnachteilen der benachbarten landwirtschaftlichen Kultur;ächen (Hinweis E 22.4.1999, 98/07/0078).

Der Grundeigentümer bzw. der sonstige Nutzungsberechtigte eines betro=enen Grundstückes hat aber keinen

durchsetzbaren Rechtsanspruch auf Einhaltung der Voraussetzungen des § 2 Abs. 3 legcit (Hier: Soweit die unter dem

Aspekt einer Verfahrensverletzung vorgebrachten Einwendungen zur "Verwaldung" ehemaliger Ackergebiete inhaltlich

auf die Bestimmung des § 2 Abs. 3 legcit Bezug nehmen, können sie schon deshalb der Beschwerde nicht zum Erfolg

verhelfen (Hinweis E 18.3.1994, 93/07/0159).).
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